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(65r Wir Carl Alexander,
von Gottes Gnaden,

Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, Landgraf in Thüringen,
Markgraf zu Meißen, gefürsteter Graf zu Henneberg, Herr zu

Blankenhain, Neustadt und Tautenburg
2c. 2c.

verordnen hierdurch mit Zustimmung des getreuen Landtags was folgt:

§. 1.
Gegenstand der Bestenerung.

Wer außerhalb seines Wohnortes, ohne Begründung einer gewerblichen
Niederlassung und ohne vorgängige Bestellung, in eigener Person

1) Waaren irgend einer Art, mit Ausschluß der selbstgewonnenen Erzeug-
nisse der Land= und Forstwirthschaft, des Garten= und Obstbaues, der
Jagd und des Fischfanges, feilbieten,

2) Waaren irgend einer Art bei anderen Persouen, als bei Kaufleuten,
oder an anderen Orten, als in offenen Verkaufsstellen zum Wiederver-
kauf ankaufen,

3) Waarenbestellungen aufsuchen,
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